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XII (Iſt nach en9 öſterr. Eh
die Aufſchiebung des kirchli Eheaufgebotes bis
zur Beibringung der rchl. von einem
Ehehinderniſſe ein hinreichender Grund zur Vor
nahme des Civilaufgebotes un zur Eingehung einer
Civilehe? Curtius iſt mit Caja In halbbürtiger Verwandtſchaft
als Oheim und Nichte Mit vorläufiger Uebergehung des zuſtän
digen Pfarramtes wendet ſich an die politiſche Landesſtelle
(Statthalterei) die 1  en vom betreffenden Ehehinderniſſe
und dieſe bewilligt das gegenſtändliche ſuch etzt erſt nde
auch das zuſtändige Pfarramt und erſucht dasſelbe ornahme
der kirchlichen Verkündigung; aber wird mit dem Bemerken ab⸗
gewieſen, daß ETL ſich vorerſt die kir  1 Dispens vom obigen
Hinderniſſe zu erwirken habe Curtius richtet in olge deſſen eine
Eingabe an die Bezirkshauptmannſchaft —um Veranlaſſung des Auf
gebotes ſeiner beabſichtigten Ehe und um Entgegennahme der eter
lichen Erklärung der Einwilligung der Brautleute Im Sinne des
Geſetzes vom Mai 1868 Nr Die Bezirks⸗
hauptmannſchaft lehnte die begehrte Amtshandlung na erfolgter
Einvernehmung des Pfarramtes ab, eil dasſelbe die Vor
nahme des Aufgebotes nicht Eg verweigerte, ondern nur
die Beibringung der kirchlichen Dispens vom Ehehinder⸗
niſſe der Verwandtſchaft verlang habe, weßhalb der Artikel II des
Geſetzes vom Mai 1868 erſt dann Anwendung det, wenn
nachgewieſen wird, daß Fru um die kirchliche Dispens ein⸗
geſchritten worden ſei Die Statthalterei hat Im Recurswege die
bezirkshauptmannſchaftliche Entſcheidung zur Rede geſtellt: Das
arram habe die Vornahme des Aufgebotes abgelehnt, ſo ange
die kirchliche Diſpens nicht beigebracht werde, der Abgang der⸗
ſelben aber keinen durch die Geſetzgebung des
Staates anerkannten Hinderungsgrund. Die Bezirkshaupt
mannſcha werde aher angewieſen, amtszuhandeln. Dieſe nahm
ſofort die vorgeſchriebenen Affigirungen vor Dagegen hat das
arram einen Proteſt überreicht; auch der Aufgebotswerber Curtius
bezeichnete dieſe Verfügung als voreilig. Das Miniſterium des
Innern an ſich hierüber einer Verfügung nicht beſtimmt, da
ſowo die Statthalterei⸗Entſcheidung als auch die auf erſelben
beruhende Amtshandlung der Bezirkshauptmannſchaft mit dem
Geſetze vom Mai 1868 Bl Nr 47 Im Einklange

Uebrigens iſt auch der behördliche Vorgang Uſtande
ommens der Civilehe ermal ohnehin entfallen, da auf der eivilen
Eheaufbietung und Eheſchließung nicht weiter beſtanden worden

Doch at das Miniſterium der Fraͤge der Einver⸗
nehmung des betreffenden Ordinariates vor Erledigung
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der Ehedispensgeſuche mit 1 auf den dermaligen Stand der
Ehegeſetzgebung Nachſtehendes emerkt „Wenn auch in Anſehung
der Dispensfälle bei Ehehinderniſſen, beziehungsweiſe des dabei
beobachtenden Vorganges ſich lediglich zum rundſatze 3u machen
iſt, daß das allg bgl Geſetzbuch das Geſetz ſei, welches ſich In
olchen Fällen gehalten werden müſſ und aus 83 des Geſetzes
ſich ergibt, daß die Landesſtelle nicht an die Einwilligung des
Ordinariates bei Ertheilung einer 1  en gebunden ſei ſo iſt
damit noch keineswegs ausgeſchloſſen, daß die Landesſtelle, wenn ſie
nach Beſchaffenheit der mſtände S für angemeſſen erachtet, das
Ordinariat einvernehme, nd ird ſich inter Umſtänden ein olches
vorläufiges Einvernehmen als zweckmäßig darſtellen Es iſt übrigens
elbſtverſtändlich, daß, nachdem die Lande die für die Dispens
angeführten Gründe, obwohl ſie das Einvernehmen mit dem Ordi
nariate gepflogen hat, elbſtſtändig würdigen erufen iſt, eine
Dispensverweigerung In der Erledigung mit der Ablehnung der
kirchlichen Dispens nicht motivirt werden önnte.“

eber vorſtehende Entſcheidungen erlauben ir ns folgende
Bemerkungen en:

Ueber das Meritoriſche des über das fOrum COIll-

petens 1N Causis matrimonialibus te verbreiten wir un gar
M die Species ſe iſt intereſſant genug zUum Zergliedern. Eine
Nothceivilehe in Ausſicht; denn das zuſtändige Pfarramt des
Curtius will die Verkündigung nicht eher vornehmen als bis die
kirchliche *  1  en vom Ehehinderniſſe der Verwandtſchaft erwirkt
iſt Die bürgerliche Dispens hat aber Curtius chon n der Taſche
und das iſt ihm genügend, ſeine Schritte bei der Bezirkshaupt⸗
mannſchaft zum des bürgerlichen Aufgebotes und was drum
und dran ängt, zu machen War Iim Rechte?

Artikel II des Ehegeſetzes vom Mai 1868
Nr ſagt „Wenn einer der nach den Vorſchriften des allg
bgl Geſetzb zUum Aufgebote der Ehe berufenen Seelſorger die Vor
nahme des Aufgebotes oder einer von den zur Entgegennahme
der feierlichen Erklärung der Einwilligung berufenen Seelſorgern,
welcher von den Brautleuten deßhalb angegangen wurde, die Vor
nahme des Aufgebotes oder die Entgegennahme der feierlichen Er
klärung der Einwilligung zur Ehe aus einem durch die Geſetz
gebung des Staates nicht anerkannten Hinderungsgrunde ver
weigert, ſo te eS den Brautleuten frei, das ufgebo ihrer
Ehe Ur die weltliche Behörde veranlaſſen ö.

Hat das zuſtändige Pfarramt das 1 Ufgebo ver
weigert?

Nein! ES hat das Anſuchen des Aufgebotswerbers nuLr
zurückgewieſen mit der Bemerkung, möge ſich früher
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die kirchl. Dispens erwirken. Das Pfarramt verweigerte alſo das
1 Aufgebot ni ondern chob C8 auf

Weiters! 82 des Artikels II lautet „Um das Aufgebot und
die Eheſchließung bei der weltlichen Behörde verlangen zu können,
haben die Ehewerber vor dieſer choörde die Weigerung des Compe⸗
tenten Seelſorgers entweder urch ein ſchriftliche Zeugniß desſelben
oder durch die Ausſage von zwei im Amtsbezirke wohnenden eigen⸗
berechtigten Männern nachzuweiſen.“

ſt das geſchehen? Es int nicht; denn die Bezirkshaupt
mannſchaft gab „nach erfolgter Einvernehmung des
Gmtes“ dem Anſuchen de Curtius keine Folge. Warum? Entweder
hat Curtius nicht in Gemäßheit des gehandelt, oder die
Bezirkshauptmannſchaft hatte die Meinung des arrers, daß „auf⸗
chieben“ Ni gleichbedeutend ſei nit „verweigernt. Die Be

zirkshauptmannſchaft wie das Pfarramt können aher nach
unſerer Auffaſſung eines Uncorrecten Vorgehens nicht bezichtigt
werden; elde aren von der Intention beſeelt, eine Noth⸗Civilehe
mögli verhüten.

Wenn nun trotz des nach inſerer Vorſtellung (orrecten Vor
gehens beider emter die Statthalterei Im Recurswege die bezirks
auptmannſchaftliche Entſcheidung bemängelte und erklärte, der
gang der 1 Dispens für die weltliche zuſtändige Behörde
(Bezirkshauptmannſchaft) einen durch die Geſetzgebung des Staates
anerkannten Hinderungsgrund zur Vollziehung des Civilaufgebotes
und der Civil⸗Eheſchließung, und enn das Miniſterium des Innern
die Statthalterei⸗Entſcheidung nd die auf derſelben beruhende mits  2
handlung der Bezirkshauptmannſchaft, die ornahme der vor
geſchriebenen Affigirungen als im Einklange tehend mit dem Ge
etze vom 2 (ai 1868 (Artikel bezeichnet, ſo ergibt ſich

Daß der Q ium Principe bei derlei Fällen NuL das
ſtaatliche Geſetz In Erwägung zie und die kirchlichen, herecht
en Beſtimmungen ſich nicht kümmert („der Abgang der 1
Dispens bilde keinen durch die Geſetzgebung des Staates aner
kannten Hinderungsgrund“).

Daß die weltlichen ehörden das „verweigern“ des
Artikels II Im wortwörtlichen Sinne nicht 3u nehmen aben,
ondern darunter auch das „aufſchieben“ verſtehen ollen.

Da übrigens da Miniſterium des Innern eln vorläufiges
Einvernehmen der Landesſtelle mit dem Ordinariate bei dießbe⸗
züglichen Colliſionen für zweckmäßig erachtet, ſo mag dieſes für
den Dastor animarum enn leiner 1 ſein

St Pölten. Prof Dr. J Faſching
1)  In anderen Ländern wird jedoch eine weit mildere Praxis ge vas

natürlic von em guten Illen der Landesſtellen abhängt. Gerade der ſchil


